
bad ebeiffalls eine Amtstzhceiberei fünLas -Oormülige Ober-
mnl Wildbad . Wahrscheinlich werden auch die Bezirks¬
gerichts - Notare uhre Eintheilung nach/dlescr Longen Ab«
theilünq erhalten , wobei-,etwa Calmbach , mit Höfen noch
-um Bezirk Wildbad zu cheilen seyn möchte- um die Be«
«ikkcftiüglichst gleich Mznachru - so « eit es: dftLage erlaubt»
- FLe.die Duuchftcht - erÄerdienstsanrechnungen sowohl
cheilen .Geschäfte«,- er einzelney als bei den-Geschäften für
ganze, Gemeinden und Körperschaften, und zur Prüfung der
SwickmLßigkeft de.y.Verwaltung ühLchaupL-M «in eigner
ÄaKcherrfürdaS -,ganze Abexgnu, , mit - em lateinischen Na«
«rn -eines CommWrechnungs - Revisortzxrift .- er Aberamis-
gabt ausgestellt, der seine Bemerkungen , dieser,bei jeden»
Geschäft zu macheft Kr udthlg . findet-- ^ MAhWnrh vv«
liegt , daSsolchrb eid e? R echnungs«hh öx, das heißt hei dzv
MechWtigung der.ReüMygsn , dreijährlich Mi.jedem Axt
geschehen solle, mftVeU/Mtzhrrichtern -geuau prüft und -je
-gchtzmäßigen Verfügungen darguf 'trifft . Mch der,neuen
Ordnung wird dieses Geschäft jetzt dem Oimamt ftich sci>»
«rüt Vktuarsas MeVagrir , M. 5ft ,'-r- «Zkmk,s>7 >i '

r-LS a -ch'ft
«rüL --- rmw.-,

pkeMr « G G ^ echtLgechspffege . ^ , ^
An ftdemDrrüsbeedrDrtsvorsteherKM eiya » Gemvin«

drrisK âmfgeffellt, dw auf' DrdnMrgim Allgemeinen halten,
gerlÜtzer.e Vcrgchcu. LeKrIlsen ürid..miirder wichtige Kkagitl
entscheiden solle. Für die ehemaligen ObzräMter Li eben zell
und Wildbad, --<;« » rfich,:jn den>k^ k«yc! Städten Amtleute
befinden, fiud dftft-.Beanfte . die MhhrdenKr diese ehema«
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Hgen Dberämter, - von denen man sich an das Oberarm

Neuenbürg wendet ; sie sollen nun durch Gerichts - Notare

ersetzt werden , ' ' ' ' '

In Gegenständen , welche die Sittlichkeit , Kirchen/

und Schulsachen , Armensachen und Stiftungen oder Hei¬

ligenpflegen betreffen , bilden der geistliche und weltliche

Orlsvorstcher , und ein StiftungSrath ' eine Behörde , die

unter dem Namen Kirchenconvent angcordnct ist : lEben

diese Behörde bildet auch den Armenverem eines jeden DrtS>

wovon das weitere oben bei den WohlthäligkestSanstalten

gesagt wurden

In Streitigkeiten , die Güter , Gebäude , Rechte auf

denselben und dergleichen betreffen , sind für jeden Ort be-

sondre Behörden unter den Namen von Untergang , Bau/

schau rc . Gerichte aufgestellt , die Entscheidungen - geben,

die rechtskräftig werden und von deren Aussprüchen man

sich an däs Oberamtsgericht berufen muß.

Me strittigen Gegenstände zwischen Amtsuntergebenew

oder all « Klagen - -gegen '' AmtsüNterg 'edene über - ÄWrüch«

an ihr Eigenthum öder ihre Person müssen vorw 'eW 'Okstt, »'

amtsgericht vorgebracht werden - bas in der Oberamtsstadt'

seinen Sitz hat und aus dem Oberämtsrichte 'r als -Vorstand-

dem Oberämtsge 'richtÄ - Aktuar, ' ' Vnö ^ 2 Obetanitsgerichks-

Beisitzern besteht . ' Die ' Berufungen - von Venr ^ ötramt^

gericht in Neuenbürg - gehen an deN Gerichtshof in Tübingen . -

Alle Regierungsangelegenheiten und besonders auch die

Aufsicht über die Verwaltung des GemeindkMchhgcnS,wer¬

den durch den Oberamtmann und seinen Aktuar besorgt»

der beinahe über alle Gegenstände , die , ihm vyrgelegt , wetz
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chen , Berichte , an . die Regierung , di « ihren Sitz kn Reut»
Ungen har , erstatten muß.

Ehesachen , Kirchen - und Schulsachen , die Angelegen¬
heiten der Stiftungen und Heiligenpflegen werden von dem
gemeinschaftlichen Oberamt , dar aus dem Oberamtmann
und Dekan besteht , behandelt und von diesen an das Ehe¬
gericht , bei Heurathen von Minderjährigen an die Rekru ->
tirungs - Commission , a » das evangelische Cvnsistvrium in
Stuttgart oder an die Regierung in Reutlingen berichtet.

Das Oberamt untersucht und bestraft die. größeren Po,
kizei,Vergehen , Anordnungen in administrativer Hinsicht
mrd geringere nicht criminelle Verbrechen . Dir criminellen
Verbrechen untersucht und bestraft das Oberamtsgcricht,
das bis . auf 4 Wochen Zuchthausstrafe erkennen kann:

Größere Verbrechen übergibt «S der Entscheidung des Cri-
Winalgerichtshofes in Tübingen , und dieser erkennt di«
Strafe entweder selbst oder legt sie dem Obergerichtshof m
Stuttgart zur Genehmigung vor.

Der Oberamtmann ist der Vorstand der Amt - ver-
sammlung , die die Angelegenheiten des ganzen Oberamtes
besorgt und aus den Ortsvorstehern aller Amtsorte besteht.
Der Oberamtmann hat die Aufsicht über alle Polizei - nnl>
SicherheitSanstalten , er macht alle königlichen Befehle im
Dberamt bekannt und muß sic vollziehe « . Zu seinen Ge¬
schäften ist ihm rin Aktuar als Gehülfe gegeben , der in
feiner Abwesenheit sein Stellvertreter ist.

Bemerkung . Diese vierte Abteilung war in der Absicht ge»
schrieben , um unsre verewigte LLnigin mit unser » damals be¬
standene » Landeseinrichtungen näher bekannt zu machen . Die
im Laufe dieses Jahrs vvrgekommenen Veränderungen haben
»kr nun rmzeschaltkt und «achgetta - ea.
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